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               Es vollendet am 
19.06.      Elfriede Ludwig, Primstal, ihr 82. Lebensjahr. 
Wir wünschen unserer Jubilarin für die weiteren Lebensjahre Wohler-
gehen, Glück und vor allem Gesundheit. 
Herzlichen Glückwunsch! Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister 
 
 
 
 
 

 

Abholung der Führerscheine 
Die Führerscheine, die bis zum 23.05.2025 bei der Gemeindeverwal-
tung beantragt wurden, sind eingetroffen und können in Zimmer 7 oder 
8 abgeholt werden. Den alten bzw. vorläufigen Führerschein bitten wir 
mitzubringen.  
Nonnweiler, 06.06.2025 Ihre Führerscheinstelle 
 
Lärmimmissionen  
anlässlich der Nonnweilerer Kirmes 
Nach § 11 Abs. 3 des Saarländischen Gaststättengesetzes beginnt die 
Sperrzeit für Rummelplätze, Kirmessen, Trinkhallen, Imbissstände und 
ähnliche Betriebe um 23.00 Uhr und endet um 7.00 Uhr. Diese Rege-
lung gilt nicht für die vorübergehenden Gaststättenbetriebe von Ge-
werbetreibenden und Vereinen; für sie gilt nur die allgemeine Sperrzeit 
von 5.00 bis 6.00 Uhr. Allerdings sind die Lärmschutzrichtlinien nach 
der Technischen Anleitung Lärm zu beachten, die eine Nachtruhe ab 
22.00 Uhr vorsehen. 
Anlässlich der Nonnweilerer Kirmes wird hiermit nach § 2 der Verordnung 
zum Schutz vor Geräuschimmissionen durch Musikdarbietungen bei 
Volksfesten zugelassen, dass der hervorgerufene Beurteilungs pegel der 
Geräuschimmissionen am 20.06. und 21.06.2025 von 17.00 bis nachts 
00.00 Uhr und am 22.06.2025 von 10.00 bis 22.00 Uhr einen Immissions-
wert von bis zu 70 dB(A), gemessen an den nächsten Wohnhäusern, 
 erreichen darf. Ansonsten gilt nachts der Grenzwert von 45 dB(A). 
Nonnweiler, 05.06.2025 Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde: 

Dr. Franz Josef Barth 
Gedankengang –  
Wanderung für Menschen mit Demenz 
Das Demenz-Netzwerk des Landkreises Sankt Wendel organisiert in 
Zusammenarbeit mit dem Projekt „Das Saarland lebt gesund“ eine 
spezielle Wanderung für Menschen mit beginnender Demenz.  
Das Mehrgenerationenhaus freut sich, Teil des Projekts zu sein: „Be-
gegnung zwischen den Generationen schafft Verständnis und Lebens-
freude – genau das wollen wir mit unserer Teilnahme am Gedanken-
gang unterstützen.“ Der sogenannte „Gedankengang“ findet am Frei-
tag, 13. Juni, statt und beginnt um 14 Uhr am Parkplatz des Keltenparks 
in Nonnweiler-Otzenhausen. 
Die geführte Tour ist auch mit Rollator befahrbar und die Teilnehmer 
können verschiedene Übungen zur Sinnesanregung und zum Ge-
dächtnistraining absolvieren. Im Anschluss an die Wanderung ist eine 
Einkehr im Café Keltenpark geplant. 
Interessierte können kostenlos an der Veranstaltung teilnehmen. Eine 
vorherige Anmeldung beim Seniorenbüro des Landkreises St. Wendel 
ist erforderlich. Anmeldungen werden telef. unter (06851) 8015201 oder 
per E-Mail an seniorenbuero@lkwnd.de entgegengenommen. 

Wir gratulieren

Aus der Gemeinde
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Wichtige 
Telefon- 
Nummern 
Gemeindeverwaltung: 
Telefon . . .  (06873) 660-0 
Telefax . . . . (06873) 660 94 
www.nonnweiler.de 

Bauhof: 
Telefon (06873) 668244 

Bürgermeister: 
Dr. Franz Josef Barth 
Telefon (06873) 66027 

1. Beigeordnete: 
Lieselene Scherer 
Telefon (06873) 64154 

Beigeordneter: 
Johannes Peter 
Telefon (0176) 32 716 486 

Ortsvorsteher: 
Bierfeld 
Thomas Lauer 
Telefon (06873) 1414 
Braunshausen 
Heinz Peter Koop 
Telefon (06873) 1784 
Kastel 
Joachim Hahn 
Telefon (0172) 88 87 220 
Nonnweiler 
Günther Barth 
Telefon (06873) 394 
oder (0170) 7645213 
Otzenhausen 
Martin Schneider 
Telefon (0151) 72 648 801 
Primstal 
Jonas Reiter 
Telefon (0151) 21608 046 
Schwarzenbach 
Manfred Bock 
Telefon (06873) 99 2158 
oder (0157) 58 363 404 
Sitzerath 
Lieselene Scherer 
Telefon (06873) 64154 

Polizeiinspektion 
Nordsaarland 
(bei Tag und Nacht) 
Telefon (06871) 90010 

Polizeiwache Nonnweiler 
Telefon (06873) 91900 

Polizei-Notruf . . . . . . . 110 
Feuerwehr-Notruf . . . . 112

Wegweiser 
Rathaus 
Telefon (06873) 660- 

Durchwahl-Nr. 
Erdgeschoss: 
Abwasserwerk . . . . . . . . . .  16 
Ausweise . . . . . . . . . . . .  12/13 
Einwohnermeldeamt .  12/13 
Führerscheine . . . . . . .  12/13 
Gemeindekasse . . . . .  17/18 
Gewerbeamt . . . . . . . . . . . .  39 
Kulturamt . . . . . . . . . . . . . . .  10 
Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit . . . . .  10 
Liegenschaften . . . . . . . . . .  16 
Ordnungsamt/OPB . . . . .  39 
Reisepässe . . . . . . . . . .  12/13 
Standesamt . . . . . . . . . . . . .  25 
Tourismus/Nationalpark   19 
Obergeschoss: 
Amtliches 
Bekanntmachungsblatt . .  31 
Bauamt . . . . . . . . . . . . .  43/46 
Brandschutz/Feuerwehr  40 
Bürgermeister . . . . . . .  27/28 
Büroleiter . . . . . . . . . . . . . . .  22 
Ehe- und Altersjubiläen .  28 
Friedhofsamt . . . . . . . . . . . .  44 
Hallen/Bürgerhäuser . . .  24 
Renten . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
Schulverwaltung . . . . . . . .  31 
Steuern und Abgaben . . .  41 
Wahlamt . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
Wasserwerk . . . . . . . . . . . .  29 
Die Hallen und Bürgerhäuser 
bleiben für private Feiern in 
den WEIHNACHTSFERIEN  
GESCHLOSSEN. 
Öffnungszeiten Rathaus: 
vormittags: 
mo bis fr 8.30 – 12.00 Uhr 
nachmittags: 
mo bis mi 13.30 – 15.30 Uhr 
do 14.00 – 18.00 Uhr 
freitagsnachmittags 
geschlossen 
Ordnungsamt: 
mittwochsnachmittags  
geschlossen 
Um einen reibungslosen Ablauf zu 
gewährleisten, bitten wir Sie beim Ein-
wohnermeldeamt, der Führerschein-
stelle, dem Passamt und dem Gewer-
beamt grundsätzlich einen Termin zu 
vereinbaren. Lediglich Leistungen wie 
Abholung von Ausweisdokumenten 
und Führerscheinen, sowie die Be -
antragung von Führungszeugnissen 
können ohne vor herigen Termin er -
ledigt werden. Dabei ist mit eventuel-
len Wartezeiten zu rechnen. 
Wir bitten um Ihr Verständnis. 
Standesamt: 
Um vorherige Terminvereinbarung 
wird gebeten. 
mo bis fr          9.00 – 12.00 Uhr 
donnerstags    vormittags geschl. 
                       14.00 – 17.00 Uhr 
Mehrgenerationenhaus 
Nonnweiler (MGH): 
und Nonnweiler Sozialruf  

(06873) 660-73 
mehrgenerationenhaus@nonnweiler.de 

Hallenbad . . . . . (06873) 539

ALLE BÜRGER  
werden angesprochen und informiert. 

Bekanntmachungen, kirchliche Nachrichten,  
Vereinsnachrichten, brandneu und aktuell !



Das Mehrgenerationenhaus und der  
AWO OV Nonnweiler laden gemeinsam zur 
Informations veranstaltung zu Patienten -
verfügung und Vorsorgevollmacht ein 
Was passiert, wenn man plötzlich nicht mehr in der Lage ist, eigene Ent-
scheidungen zu treffen? Wie kann man sicherstellen, dass der eigene 
Wille auch dann noch gilt? Diese und weitere Fragen stehen im Mittel-
punkt einer gemeinsamen Informationsveranstaltung des Mehrgenera-
tionenhauses Nonnweiler und des AWO Ortsvereins Nonnweiler. 
Frau Lucienne Lengert-Scheid von der Betreuungsbehörde des Land-
kreises Sankt Wendel informiert am 16. Juni 2025 um 18:00 Uhr im 
Mehrgenerationenhaus Nonnweiler umfassend über die Themen 
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. 
Dabei wird erläutert, worauf es beim Ausfüllen der Formulare ankommt, 
welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten und wie Angehörige 
im Ernstfall entlastet werden können. 
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Um Anmeldung im 
MGH (06873/660-73) oder per Mail an mehrgenerationenhaus@nonn-
weiler.de wird gebeten. 
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Redaktionsschluss: FREITAG 12 Uhr

EILIGE ANZEIGEN: 068 73/6699-0



 
 
 
 

 

Nonnweiler tritt kräftig in die Pedale –  
Stadtradeln 2025 startet am 1. Juni 
„Fahr Rad! Beweg was!“ – unter diesem Motto läuft die bundesweite 
Kampagne STADTRADELN. Auch die Gemeinde Nonnweiler beteiligt 
sich wieder an der Aktion, bei der vom 1. bis 21. Juni 2025 möglichst 
viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückgelegt wer-
den sollen. Ziel ist es, gemeinsam ein Zeichen für nachhaltige Mobilität 
und lebenswerte Kommunen zu setzen. 
Mitmachen können alle Bürgerinnen und Bürger, entweder in Teams 
oder einzeln. Ob Schülerinnen und Schüler, Berufstätige, Kommunal-
politiker:innen oder Vereins- und Unternehmensmitglieder – jeder ge-
radelte Kilometer zählt! 
Die Teilnahme ist einfach: Interessierte können sich auf der Website 
www.stadtradeln.de oder in der Stadtradeln-App registrieren und Nonn-
weiler als Heimatkommune angeben. Während des dreiwöchigen 
Aktions zeitraums tragen die Teilnehmenden ihre gefahrenen Kilometer 
selbstständig über das Online-Kilometerbuch oder die App ein. Die  Aktion 
wird vom Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucher-
schutz des Saarlandes unterstützt. Weitere Informationen und die Teil-
nahmebedingungen finden Sie unter www.saarland.de/stadtradeln. 
Jetzt anmelden – gemeinsam in Nonnweiler für mehr Radverkehr und 
aktiven Klimaschutz! 
 
Backes-Haus 
Lesung mit Frank P. Meyer: „Zweieinhalb Kilometer“  
Do., 26. Juni 2025, 19 Uhr, Backes-Haus in Braunshausen: Frank P. 
Meyer ist mit seinem neuesten Schelmenstreich zu Gast. Im Roman 
„Zweieinhalb Kilometer“ dreht sich alles um einen VW-Bulli, Baujahr 
1963, den Bernd und Wolfgang bei einer Entrümpelung zu Tage fördern. 
Schnell stellt sich heraus, dass es sich um den legendenum wobenen 
„Terroristenbus“ handelt, ein Gefährt, das oft die Besitzer wechselte und 
um das sich viele Geschichten ranken. Vor allem Wolfgang ist angetan 
von ihrem Fundstück und so wechselt das Fahrzeug den Besitzer. Bei 
der Restaurierung machen Bernd und Wolfgang eine Entdeckung… 
Der bekennende Nordsaarländer aus Primstal studierte Anglistik, Ger-
manistik und Niederländische Philologie in Trier und Oxford, danach 
war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Hildesheim (Promotion 
im Fach Anglistik). Heute ist er Leiter der Studienberatung an der Uni 
Trier. 2012 wurde Meyer zum Trierer Stadtschreiber gewählt, 2014 er-
hielt er den Saar-Hunsrück-Literaturpreis und 2023 für seinen Roman 
„Vom Ende der Bundeskegelbahn“ den renommierten „Grimmelshau-
sen-Literaturpreis“. 
Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter www.backes-haus.de  
 
Nationalpark-Tor Keltenpark 
Mi., 11.06., 10-12 Uhr: Rangertour am Keltenpark: Mit dem National-
park-Ranger unterwegs. Begleiten Sie ihn auf seinem Kontrollgang 
rund um den keltischen Ringwall. Hinweis: Streckenlänge ca. 5 km mit 
zum Teil steilen Auf- und Abstiegen. Die Tour ist nicht für Kinderwagen 
geeignet. Denken Sie an festes Schuhwerk und eine witterungsange-
passte Kleidung. Nur für Familien oder Einzelbesucher (keine Grup-
pen). Die Tour startet pünktlich am Treffpunkt. 
Eintritt: Teilnahme kostenfrei, Dauer ca. 2,5-3 Std.; frühzeitige Anmel-
dung erforderlich: www.nlphh.de/termine oder telef. 06131 884152-401. 
Weiterer Termin: Mi, 18.06., 10-12 Uhr 

So., 15.06., 14 Uhr, Theaterführung: „Die Treverer und Caesar – 
Fürst von Dollberg, (fast) die ganze Wahrheit“  
Erleben Sie den Ringwall auf besondere Weise mit Gästeführer Chris-
tian Klein als keltischem Druiden. Auf dem Weg zum Ringwall erwartet 
Sie an acht Stationen ein lebendiges Geschichtstheater rund um die 
Treverer und den Gallischen Krieg. 
Zur Wahl stehen zwei Varianten: 
– Eine barrierefreie, etwa 1,5-stündige Tour durch das Keltendorf 
– Eine 2,5-stündige Führung bis zum keltischen Denkmal (nicht bar-

rierefrei) 
Start ist am Nationalpark-Tor. 
Eintritt: Erw. 10 € / 5 € (Erw. / Jugend. 10-17 J.); Familien 20 € (2 Erw. 
+ Kinder bis 17 J.); Kinder bis 9 Jahre sind frei. Die Führung dauert ca. 
2,5 Stunden. Dieses Ticket gilt nicht für die Ausstellung/Keltendorf. 
So, 15.6., 11-12.30 Uhr: Führung durch die Ausstellung und das Kel-
tendorf: Entdecken Sie Ausstellung und Keltendorf bei einer Führung! 
An allen Sonn- und Feiertagen startet um 11 Uhr am Nationalpark-Tor 
eine spannende Führung (ohne Anmeldung). Unsere erfahrenen Gäs-
teführer:innen zeigen Ihnen die Höhepunkte der Ausstellung und las-
sen im Keltendorf die Welt der Kelten lebendig werden. Geführter 
Rundgang durch das Keltendorf mit Erklärungen zur Lebenswelt der 
Kelten. Eintritt: Führung Ausstellung und Keltendorf: Erw. 11 €/5,5 € 
(Erw./;  Jugend. 10-17 J.); Familien 22 € (2 Erw. + Kinder bis 17 J.); Kin-
der bis 9 Jahren sind frei. Weiterer Termin: Do., 19.06., 11-12.30 Uhr 
So., 15.06., 10-14 Uhr: Wildkräuter im Jahreskreis. „Tilia Naturmo-
mente – Naturerlebnisse“. Der Workshop mit Kathleen Legout und 
Philip Mattern dreht sich um Wildkräuter und bietet spannende Infor-
mationen zu Jahreszeitenbräuchen. Ein Tag voller Inspiration und Na-
turverbundenheit: Mit Waldspaziergang, Snack, kreatives Gestalten ei-
gener Wildpflanzenprodukte und Tinkturen. Im Rhythmus der Jahres-
zeiten altes Wissen neu entdecken: Bei Jahreskreisfesten wie Beltane, 
Mittsommer oder Samhain steht die Kraft der Natur im Mittelpunkt. 
Mit dabei: – Spannende Einblicke in Mittsommer und seine Bräuche 
– Wildkräuter sicher erkennen, sammeln und verarbeiten 
– Kreatives Handwerk mit Naturmaterialien 
– Ein leckerer Snack aus saisonalen Wildpflanzen 
Gebühr 49 € inkl. Materialien, Anmeldung bei tilianatur@posteo.de 
 
Nationalpark Hunsrück-Hochwald 
Fr., 20.06., 17-19.30 Uhr: Feines von den Bäumen ‒ Die Linde, Heil-
pflanze 2025 in Otzenhausen. Am 20.6. lädt der Naturpark Saar-
Hunsrück in Kooperation mit dem Nationalpark-Tor Keltenpark zu dem 
spannenden Workshop „Leckeres von Bäumen, die Linde“ nach Otzen -
hausen ein. Unter der Leitung der Naturpark-Referentin Nina Brücker 
entdecken die Teilnehmenden die vielfältigen Verwendungsmöglich-
keiten der Linde – Heilpflanze des Jahres 2025 – und anderer heimi-
sche Wildkräuter. Bei einer geführten Wanderung werden Blätter und 
Kräuter gesammelt und ihre Anwendung in Küche und Naturheilkunde 
vorgestellt. Empfohlen werden wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk, 
Korb und Schere.  
Teilnahmegebühr: 15 Euro. Eine frühzeitige Anmeldung ist erforderlich: 
Naturpark-Geschäftsstelle Hermeskeil, Tel. 06503/9214-0. 
 
Hinweis auf eine Veranstaltung des Landessportverbandes: 
„Natürliches Wohlbefinden –  
Dein Start im Fitnessstudio-Wald“  
Sa., 14.06.25, 11.00-15.15 Uhr, rund um das Nationalpark-Tor in 
 Otzenhausen: Der LSV veranstaltet am Samstag, 14. Juni, von 11-15.15 
Uhr die Auftaktveranstaltung „Natürliches Wohlbefinden – Dein Start 
im Fitnessstudio-Wald“ rund um das Nationalpark-Tor Otzenhausen. 
Geboten wird ein vielfältiges Outdoorprogramm für unterschiedliche 
Interessen und Fitnesslevel. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an 
sportlich Aktive als auch an Einsteiger:innen, Naturinteressierte und 
Familien. Neben Waldlauf und Cross-Fit sind entspannte Wanderun-
gen, Achtsamkeitsübungen, Waldbaden, Bewegungsangebote im Ein-
klang mit der Natur sowie barrierefreie Programmpunkte vorgesehen; 
inkl. gemeinsamer Mittagspause. 
Für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren gibt es eine Betreuung mit spe-
ziellen Mitmachaktionen. Die Teilnahme ist kostenfrei. 
Anmeldung bis 8. Juni per E-Mail an Frau Gefele: k.gefele@lsvs.de 
Bitte bei der Anmeldung die Anzahl der teilnehmenden Personen 
sowie ggf. Kinderbetreuung oder Unterstützungsbedarf angeben.

Tourist Info und 
Kulturbüro informieren i
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AMTSBLATTLESER  
sind immer  

bestens informiert!



 
 
 
 

 
 

Kastel 
Mitteilungen des Ortsvorstehers 
Ehrenamt: Der Kreuzungsbereich als auch die Beete am Lothringer 
Platz wurden wieder mit Blumen geschmückt. Ein Dankeschön geht 
an Werner Jung. Zudem wollen wir allen Ehrenamtlichen, die in unse-
rem Ort aktiv sind oder sich für ihn engagieren – oft auch im Verbor-
genen –, einen herzlichen Dank ausrichten. 
Seniorenbeirat: Der Seniorenbeirat der Gemeinde Nonnweiler hat 
sich kürzlich neu konstituiert. Als Kasteler Vertreter steht Euch Carlo 
Niklas als Ansprechpartner gerne zur Verfügung (Mobil: 0171 5212899, 
E-Mail: carlo.niklas@t-online.de, Adresse: Am Klopp 25). Wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit und wünschen Carlo - auch im Namen des 
gesamten Ortsrates - viel Erfolg und Geschick bei der Erfüllung seiner 
Aufgabe. 
Joachim Hahn, Ortsvorsteher Jörg Johann, stellv. OV 

Niederschrift 
Sitzung des Ortsrates Kastel 
Sitzungstermin: Dienstag, 29.04.2025; Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr; 
Sitzungsende: 20:15 Uhr; Ort, Raum: im Ortsvorsteherbüro, Im Brühl 
2, OT Kastel, 66620 Nonnweiler 
Anwesende: Vorsitz: Hahn, Joachim. Mitglieder: Backes, Sabrina; Fink-
ler, Tim; Müller-Jung, Monika; Mutter, Manfred; Schmitt, Sabine; Simon, 
Hermann-Josef   
Abwesende: Mitglieder: Hahn, Thomas (entschuldigt); Johann, Jörg 
(entschuldigt) 
Tagesordnung: – Öffentlicher Teil – 
1. Eröffnung der Sitzung 
2. Anerkennung der Niederschrift; hier: Sitzung des Ortsrates Kastel 

am 26.02.2025 
3. Teiländerung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebau-

ungsplanes "Neubau Feuerwehrgerätehaus Braunshausen" in der 
Gemeinde Nonnweiler, Gemarkung Kastel; hier: Einleitung des Ver-
fahrens 
3.1. Teiländerung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebau-

ungsplanes "Neubau Feuerwehrgerätehaus Braunshausen" in der 
Gemeinde Nonnweiler, Gemarkung Kastel; hier: Beschlüsse 
1) zur Billigung des Entwurfes 
2) zur Veröffentlichung im Internet und Auslegung als frühzeitige 

Beteiligung der Öffentlichkeit 
3) zur frühzeitigen elektronischen Beteiligung der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbarge-
meinden 

4. Bebauungsplan "Neubau Feuerwehrgerätehaus Braunshausen" in 
der Gemeinde Nonnweiler, Gemarkung Kastel; hier: Beschluss zur 
Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
4.1. Bebauungsplan "Neubau Feuerwehrgerätehaus Braunshausen" 

in der Gemeinde Nonnweiler, Gemarkung Kastel; hier: Beschlüsse 
1) zur Billigung des Entwurfes 
2) zur Veröffentlichung im Internet und Auslegung als frühzeitige 

Beteiligung der Öffentlichkeit 
3) zur frühzeitigen elektronischen Beteiligung der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbarge-
meinden 

5. Photovoltaik Freiflächenanlagen in der Gemeinde Nonnweiler; hier: 
Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen für den Ortsteil Kastel 

6. Änderung der Grenze zwischen den Gemarkungen Braunshausen 
und Kastel 

7. Mitteilungen und Anfragen 
Beratung und Beschlussfassung: – Öffentlicher Teil – 
1. Eröffnung der Sitzung 
Ortsvorsteher Joachim Hahn eröffnet die Sitzung des Ortsrates Kastel 
und begrüßt alle Anwesenden. Er stellt fest, dass Ort und Zeit der 
 Sitzung im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Gemeinde veröffent-

licht wurden und der Ortsrat nach ordnungsgemäßer Einladung in 
 beschlussfähiger Zahl erschienen ist. Gegen Form und Frist der Ein -
ladung werden keine Bedenken erhoben. 
2. Anerkennung der Niederschrift; hier: Sitzung des Ortsrates 

 Kastel am 26.02.2025 
Sachverhalt: Die Niederschrift der Ortsratssitzung Kastel vom 26.02.2025 
liegt allen vor und wurde einstimmig angenommen. 
3. Teiländerung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Be-

bauungsplanes "Neubau Feuerwehrgerätehaus Braunshausen" 
in der Gemeinde Nonnweiler, Gemarkung Kastel; hier: Einleitung 
des Verfahrens 

Sachverhalt: Gegenstand der Teiländerung des Flächennutzungspla-
nes ist die Darstellung einer Gemeinbedarfsfläche, um die Errichtung 
eines Feuerwehrgerätehauses planerisch vorzubereiten. Aktuell stellt 
der Flächennutzungsplan eine Fläche für Landwirtschaft sowie eine 
geplante Gewerbefläche dar. 
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Teiländerung um-
fasst den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Neubau Feuerwehr-
gerätehaus Braunshausen“. Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches der Teiländerung des Flächennutzungsplanes sind dem beigefüg-
ten Lageplan zu entnehmen. Er umfasst eine Fläche von ca. 3.800 m2. 
Im Rahmen der Teiländerung des Flächennutzungsplanes wird eine 
Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt und ein Umwelt-
bericht gem. § 2a BauGB erstellt. Der Umweltbericht gem. § 2a BauGB 
wird nach Abschluss der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit  
und der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der 
Nachbargemeinden gem. § 3 Abs. 1 BauGB, § 4 Abs. 1 BauGB und § 2 
Abs. 2 BauGB fertiggestellt. 
Der Beschluss, den Flächennutzungsplan teilzuändern, wird gem. § 2 
Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
und § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. Die BürgerInnen werden gem. § 
3 Abs. 1 BauGB frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung unterrichtet; hierauf wird in gesonderter Bekanntmachung hin-
gewiesen. 
Beschluss: Im Rahmen der Anhörung empfiehlt der Ortsrat, dass der 
Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 08.05.2025 gemäß § 1 Abs. 3 
und § 2 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634), unter Berücksichtigung der aktuell gülti-
gen Änderungen, die Teiländerung des Flächennutzungsplanes im Be-
reich des Bebauungsplanes „Neubau Feuerwehrgerätehaus Brauns -
hausen“, beschließt. 
Der Ortsrat bekräftigt den Beschluss vom 09.10.2023 mit der Forderung 
einen Gebietstausch durchzuführen“.  
Aktuell bietet sich mit Unterstützung der beiden Flurbereinigungsver-
fahren von Braunshausen und Kastel die einmalige Gelegenheit im 
Sinne aller Beteiligten wie auch weiter anstehender Flächen eine 
Gleichstellung umzusetzen. Dazu wird auch der Arbeitsaufwand für die 
Verwaltung sowie der beiden Ortsräte möglichst gering und gleichzeitig 
zielführend gehalten. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür  
3.1.  Teiländerung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Be-

bauungsplanes "Neubau Feuerwehrgerätehaus Braunshau-
sen" in der Gemeinde Nonnweiler, Gemarkung Kastel; hier: Be-
schlüsse 

      1) zur Billigung des Entwurfes 
      2) zur Veröffentlichung im Internet und Auslegung als frühzei-

tige Beteiligung der Öffentlichkeit 
      3) zur frühzeitigen elektronischen Beteiligung der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nach-
bargemeinden 

Sachverhalt: Die Verwaltung wird beauftragt, die Veröffentlichung im 
 Internet/Auslegung sowie elektronische Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, § 4 Abs. 1 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB durchzuführen.  

Ortsteile
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Die Bürger werden gem. § 3 Abs. 1 BauGB frühzeitig über die allge-
meinen Ziele und Zwecke der Planung unterrichtet. Hierauf wird in orts-
üblicher Bekanntmachung hingewiesen. Die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt sein kann, sowie die Nachbargemeinden sind gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB elektronisch zu benachrichtigen und 
zu beteiligen. Ort und Dauer Veröffentlichung im Internet und der Aus-
legung sind gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit dem Hinweis, dass Äußerun-
gen während der Veröffentlichungsfrist von jedermann elektronisch  
per Mail oder bei Bedarf schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht 
werden können, ortsüblich bekanntzumachen. 
Beschluss: Im Rahmen der Anhörung empfiehlt der Ortsrat, dass der Ge-
meinderat den vom Büro Kernplan vorgelegten Entwurf der Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes „Neubau 
Feuerwehrgerätehaus Braunshausen“, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung billigt. 
Ferner empfiehlt er, dass der Gemeinderat die frühzeitige Veröffent -
lichung im Internet/Auslegung gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie die elek-
tronische Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange und der Nachbargemeinden gem. § 4 Abs. 1 BauGB und § 2 
Abs. 2 BauGB, die von der Planung betroffen sein können, beschließt. 
Der Ortsrat bekräftigt den Beschluss vom 09.10.2023 mit der Forderung 
einen Gebietstausch durchzuführen“.  
Aktuell bietet sich mit Unterstützung der beiden Flurbereinigungsverfah-
ren von Braunshausen und Kastel die einmalige Gelegenheit im Sinne 
aller Beteiligten wie auch weiter anstehender Flächen eine Gleichstel-
lung umzusetzen. Dazu wird auch der Arbeitsaufwand für die Verwal-
tung sowie der beiden Ortsräte möglichst gering und gleichzeitig ziel-
führend gehalten. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür  
4.  Bebauungsplan "Neubau Feuerwehrgerätehaus Braunshausen" 

in der Gemeinde Nonnweiler, Gemarkung Kastel; hier: Be-
schluss zur Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes 

Sachverhalt: Die Gemeinde Nonnweiler plant den Neubau eines Feuer -
wehrgerätehauses auf einer Fläche nordwestlich der Landesstraße  
L 329. Das bestehende Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Braunshau-
sen entspricht vor diesem Hintergrund nicht mehr den aktuellen An-
forderungen (u. a. bezüglich Raum- / Flächenbedarf nach DIN 14092, 
Vorschriften des Unfallschutzes und der Arbeitssicherheit, Stand der 
Technik). Ziel ist es, Brandschutz und Feuerwehrversorgung in der Ge-
samtgemeinde sowie in diesem Fall insbesondere den Feuerwehr-
standort im Ortsteil Braunshausen zu optimieren und zukunftssicher 
auszurichten. Der neue Standort verfügt über eine sehr gute Verkehrs-
anbindung sowie ausreichend Raum, um erforderliche Stellplätze und 
Anlagen vollständig innerhalb des Geltungsbereiches zu realisieren. 
Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche Zulässigkeit nach § 35 
BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben im Außenbereich) Danach ist die 
Planung nicht realisierungsfähig. Daher bedarf es der Aufstellung eines 
Bebauungsplanes. 
Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Nonnweiler sieht für das 
Plan gebiet eine Fläche für Landwirtschaft sowie eine geplante Gewer-
befläche vor. Der vorliegende Bebauungsplan widerspricht damit dem 
Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne 
aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind. Aus diesem Grund 
wird für den Geltungsbereich des Bebauungsplans der Flächennut-
zungsplan im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB teilgeändert. 
Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
sind dem beigefügten Lageplan zu entnehmen. Er umfasst insgesamt 
eine Fläche von ca. 3.800 m2. 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wird eine Umwelt-
prüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt und ein Umweltbericht 
gem. § 2a BauGB erstellt. Der Umweltbericht gem. § 2a BauGB wird 
nach Abschluss der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der Nach-
bargemeinden gem. § 3 Abs. 1 BauGB, § 4 Abs. 1 BauGB und § 2 Abs. 2 
BauGB fertiggestellt. 
Der Beschluss, den Bebauungsplan aufzustellen, ist gem. § 2 Abs. 1 
BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
und § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. Die BürgerInnen werden gem.  
§ 3 Abs. 1 BauGB frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planung unterrichtet; hierauf wird in gesonderter Bekanntmachung 
hingewiesen. 

Beschluss: Im Rahmen der Anhörung empfiehlt der Ortsrat, dass der Ge-
meinderat in öffentlicher Sitzung am 08.05.2025 gemäß § 1 Abs. 3 und 
§ 2 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. Novem-
ber 2017 (BGBI. I S. 3634), unter Berücksichtigung der aktuell gültigen 
Änderungen, die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Neubau Feuerwehrgerätehaus Braunshausen“ beschließt. 
Der Ortsrat bekräftigt den Beschluss vom 09.10.2023 mit der Forderung 
einen Gebietstausch durchzuführen“.  
Aktuell bietet sich mit Unterstützung der beiden Flurbereinigungsverfah-
ren von Braunshausen und Kastel die einmalige Gelegenheit im Sinne 
aller Beteiligten wie auch weiter anstehender Flächen eine Gleichstel-
lung umzusetzen. Dazu wird auch der Arbeitsaufwand für die Verwal-
tung sowie der beiden Ortsräte möglichst gering und gleichzeitig ziel-
führend gehalten. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür  
4.1.  Bebauungsplan "Neubau Feuerwehrgerätehaus Braunshau-

sen" in der Gemeinde Nonnweiler, Gemarkung Kastel; hier: Be-
schlüsse 

      1) zur Billigung des Entwurfes 
      2) zur Veröffentlichung im Internet und Auslegung als frühzei-

tige Beteiligung der Öffentlichkeit 
      3) zur frühzeitigen elektronischen Beteiligung der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nach-
bargemeinden 

Sachverhalt: Der vorliegende Entwurf des Bebauungsplans „Neubau 
Feuerwehrgerätehaus Braunshausen“ besteht aus der Planzeichnung 
mit den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen, der Begründung 
sowie dem Umweltbericht (Entwurf) inkl. Plan – Stand 26.03.2025. 
Beschluss: Im Rahmen der Anhörung empfiehlt der Ortsrat, dass der 
Gemeinderat den vom Büro Kernplan vorgelegten Entwurf des Bebau-
ungsplanes „Neubau Feuerwehrgerätehaus Braunshausen“, beste-
hend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der 
Begründung billigt. 
Ferner empfiehlt der Ortsrat, dass der Gemeinderat die frühzeitige Ver-
öffentlichung im Internet / Auslegung gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie die 
elektronische Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent -
licher Belange und der Nachbargemeinden gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
und § 2 Abs. 2 BauGB, die von der Planung betroffen sein können, be-
schließt. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Veröffentlichung im Internet/Aus-
legung sowie elektronische Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB, § 4 
Abs. 1 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB durchzuführen. Die Bürger wer-
den gem. § 3 Abs. 1 BauGB frühzeitig über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung unterrichtet. Hierauf wird in ortsüblicher Bekannt-
machung hingewiesen. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt sein kann, 
sowie die Nachbargemeinden sind gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und § 2 
Abs. 2 BauGB elektronisch zu benachrichtigen und zu beteiligen. 
Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet und der Auslegung sind 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit dem Hinweis, dass Äußerungen während 
der Veröffentlichungsfrist von jedermann elektronisch per Mail oder bei 
Bedarf schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, 
ortsüblich bekanntzumachen. 
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V E RÖ F F E N T L I C H U N G E N  
 

bitte kurz fassen und per Mail an die Gemeinde -
verwaltung amtsblatt@nonnweiler.de senden. 

Handgeschriebene Manuskripte werden  
NICHT abgedruckt. Kürzungen bleiben vorbehalten.  

Es wird gebeten, es beim EINMALIGEN ABDRUCK  
GLEICHLAUTENDER ARTIKEL zu belassen. 

Wir bitten um Verständnis. 

VERWALTUNG UND VERLAG



Der Ortsrat bekräftigt den Beschluss vom 09.10.2023 mit der Forderung 
einen Gebietstausch durchzuführen“.  
Aktuell bietet sich mit Unterstützung der beiden Flurbereinigungsverfah-
ren von Braunshausen und Kastel die einmalige Gelegenheit im Sinne 
aller Beteiligten wie auch weiter anstehender Flächen eine Gleichstel-
lung umzusetzen. Dazu wird auch der Arbeitsaufwand für die Verwal-
tung sowie der beiden Ortsräte möglichst gering und gleichzeitig ziel-
führend gehalten. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür  
5. Photovoltaik Freiflächenanlagen in der Gemeinde Nonnweiler; 

hier: Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen für den Ortsteil 
Kastel 

Sachverhalt: In der Sitzung des Bauausschusses am 13.12.2023 waren 
die Ingenieurleistungen zur Erstellung eines Konzeptes für Photovol-
taikanlagen auf Freiflächen an das Büro KernPLAN, Illingen, vergeben 
worden. 
Damals war darauf hingewiesen worden, dass mit dem Erneuerbaren-
Energien-Gesetz (EEG), das seit dem Jahr 2000 schrittweise erweitert 
worden ist, mit der Ergänzung im Jahr 2023 festgelegt wurde, dass die 
Errichtung und der Betrieb von diesen EEG-Anlagen sowie den dazu-
gehörigen Nebenanlagen im überragenden öffentlichen Interesse lie-
gen und der öffentlichen Sicherheit dienen. Bis die Stromerzeugung 
im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuer-
baren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden 
Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. Dieser Vorrgang gilt 
nicht gegenüber Belangen der Landes- und Bündnisverteidigung. 
Mit diesen Änderungen im EEG 2023 soll der Ausbau erneuerbarer 
Energien massiv beschleunigt werden, um die CO2-Emissionen im 
Stromsektor zu reduzieren. 
Der neue Landesentwicklungsplan (LEP) 2030 regelt die damit ver-
bundenen Fragestellungen bislang lediglich im Ansatz - im 200 m 
Streifen entlang der Bundesautobahnen gilt die Privilegierung. Darüber 
hinaus entscheiden die Kommunen selbst über mögliche Standorte 
der Anlagen. Großflächige Freiflächen-PV-Anlagen sind aufgrund ihrer 
Abmessungen und Einsehbarkeit sehr prägend für das Landschafts-
bild und ggfsl. auch die kommunale Entwicklung. Ohne klares Konzept 
besteht die Gefahr einer ungeordneten Entwicklung, auch wenn für 
jede Anlage ein Bebauungsplan aufzustellen ist. 
Vom Büro KernPlan wurde vorgeschlagen, dass die Gemeinde Nonn-
weiler mittels einer nachvollziehbaren Vorgehensweise die Grundlagen 
für zukünftige Entscheidungen schafft. 
In der Sitzung des Gemeinderates Nonnweiler am 10.04.2025 wurde 
das Ergebnis der bisherigen Untersuchungen des Büros KernPlan vor-
gestellt. Im Rahmen der Beratung wurden auch das mögliche weitere 
Vorgehen diskutiert. Es gab unterschiedliche Auffassungen dazu, zu 
welchem Zeitpunkt die Ortsräte in das Verfahren einzubinden sind. 
Aus Sicht der Verwaltung ist eine möglichst frühzeitige Beteiligung der 
Ortsräte durchaus sinnvoll, um die spezifischen Anforderungen und 
Belange des jeweiligen Ortsteiles bei den weiteren Beratungen im Bau-
aussschuss und Gemeinderat zu kennen. 
Beschluss: Der Ortsrat Kastel erkennt die Notwendigkeit an, zum 
Klima schutz die CO2-Emissionen im Stromsektor zu verringern. Hierzu 
ist die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen ein weiteres ge-
eignetes Instrumentarium. 
Im Rahmen der Anhörung spricht sich der Ortsrat Kastel dafür aus, 
dass auf der Gemarkung Kastel Freiflächen zur Errichtung von Photo-
voltaikanlagen genutzt werden dürfen. Eine weitere Beteiligung erfolgt 
bei der Aufstellung der konkreten Bebauungspläne. 
Abstimmungsergebnis: 5 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen  
6. Änderung der Grenze zwischen den Gemarkungen Braunshau-

sen und Kastel 
Sachverhalt: Westlich der „Gomm’s Mühle“ und dem Areal bis Maria-
hütte verläuft die Gemarkungsgrenze zwischen Braunshausen und 
Kastel entlang der „Prims“. Dagegen verläuft die Grenze in Mariahütte 
quer durch das Betriebsgelände der Firma Diehl Defence und den 
nördlich gelegenen „Eulensee“. Demzufolge befinden sich mehrere Be-
triebsgebäude ganz oder teilweise innerhalb der Gemarkung Kastel, 
ebenso ein Teil des „Eulensees“. Einige Gebäude befinden sich somit 
auf verschiedenen Flurstücken innerhalb zwei verschiedener Gemar-
kungen. 

Aufgrund der Vorschriften des § 37 Flurbereinigungsgesetz hat die 
Flurbereinigungsbehörde im Rahmen der Neueinteilung der Flurbe -
reinigungsgebiete den Erfordernissen der Raumplanung, der Landes-
planung und einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Rechnung 
zu tragen. Innerhalb eines Flurbereinigungsgebietes ist auf eine Lö-
sung von Nutzungskonflikten und eine Bereinigung althergebrachter 
Eigentumsstrukturen hinzuwirken. 
Das Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung 
hat der Gemeinde daraufhin einen Vorschlag zur Änderung der Ge-
markungsgrenze im Bereich Mariahütte unterbreitet. In beigefügtem 
Lageplan ist die aktuelle Gemarkungsgrenze gelb dargestellt, die vor-
gesehene neue Gemarkungsgrenze rot. Demnach soll diese auch im 
Bereich Mariahütte künftig entlang der „Prims“ verlaufen. Daraus re-
sultiert, dass sich künftig alle Gebäude innerhalb Mariahütte in der Ge-
markung Braunshausen befinden. Damit würde den oben dargelegten 
Erfordernissen Rechnung getragen. Die Fläche, die von Kastel nach 
Braunshausen „umgemarkt“ werden soll, beläuft sich auf ca. 3,5 ha = 
ca. 35.000 qm. 
Laut Mitteilung der Standortleitung der Firma Diehl Defence vom 
09.04.2025 wird die vorgesehene Umgemarkung dort ausdrücklich be-
grüßt, allein schon mit Blick auf Formalitäten im Rahmen vorgesehener 
Baumaßnahmen. 
Nach § 73 Abs. 2 Nr. 7 KSVG sind die betroffenen Ortsräte bei anste-
henden Änderungen der Grenzen des Gemeindegebietes vor Be-
schlussfassung des Gemeinderates oder seiner Ausschüsse zu hören. 
Nach § 35 Satz 1 Nr. 7 KSVG kann der Gemeinderat die Entscheidung 
über die Einteilung des Gemeindegebiets in Gemeinde- oder Stadtbe-
zirke nicht übertragen. Da hier eine Änderung der Grenze zwischen 
zwei Gemeindebezirken zur Entscheidung ansteht, ist diese Entschei-
dung dem Gemeinderat vorbehalten.          
Beschluss: Im Rahmen der Anhörung stimmt der Ortsrat Kastel der Än-
derung der Grenze zwischen den Gemarkungen Braunshausen und 
Kastel entsprechend der Vorlage der Flurbereinigungsbehörde zu. 
Der Ortsrat bekräftigt den Beschluss vom 09.10.2023 mit der Forderung 
einen Gebietstausch durchzuführen“.  
Aktuell bietet sich mit Unterstützung der beiden Flurbereinigungsverfah-
ren von Braunshausen und Kastel die einmalige Gelegenheit im Sinne 
aller Beteiligten wie auch weiter anstehender Flächen eine Gleichstel-
lung umzusetzen. Dazu wird auch der Arbeitsaufwand für die Verwal-
tung sowie der beiden Ortsräte möglichst gering und gleichzeitig ziel-
führend gehalten. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür  
7.  Mitteilungen und Anfragen 
Mitteilungen: Ortsvorsteher Hahn gibt folgende Termin bekannt: 
• Mittwoch 30.04. Maibaumstellen durch die FFW 
• Samstag 03.+10.05. Kommunion der 5 Kasteler Kinder 
• Amtsblattausträger: Ab Mai übernimmt ein neuer Träger einen der 

drei Zustellungsbereiche 
• kurze Sachstandslage Glasfaserausbau: Nächster Abschnitt „Im Aller“ 
• Straßeninstandsetzungsprogramm: Der restliche Teil „Am Kirsch-

bösch“ wird überarbeitet, nachdem der Glasfaserausbau in diesem 
Bereich fertiggestellt worden ist. 

• Sachstand Dorfmitarbeiter: Zurzeit keine Ausschreibung aufgrund 
des noch nicht genehmigten Stellenplans möglich 

Anfragen: •Kleidercontainer auf dem Marktplatz: Wer ist zuständig, 
soll/muss dieser stehen bleiben?  
Wird bis zur nächsten OR-Sitzung geklärt. 

Joachim Hahn, Ortsvorsteher 
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Nonnweiler 
Mitteilung des Ortsvorstehers 
Kirmes in Nonnweiler: Vom Freitag, 20. bis 23. Juni feiern wir unsere 
Kirmes auf dem Dorfplatz. Mit dem Fassanstich am Freitag um 18.30 
Uhr durch den Ortsvorsteher und den Böllerschüssen des Schützen-
vereins Falkenauge Otzenhausen wird die Kirmes eröffnet, anschlie-
ßend Kirmesdisco mit DJ Manu. Samstag ab 14.00 Uhr Kirmesolym-
piade mit anschließender Siegerehrung. Ab 20.30 Uhr Live Musik mit 
der Band Last Century. 
Der Sonntag beginnt mit dem Festhochamt um 10.30 Uhr im Hochwald-
dom und wird musikalisch umrahmt von der Kolpingkapelle Nonnwei-
ler/Bierfeld, im Anschluss Kirmesfrühschoppen, nachmittags Kaffee 
und Kuchenverkauf durch die Jugendfeuerwehr, ab 15.00 Uhr Kinder-
schminken. 
Der Kirmesmontag beginnt mit dem Frauenfrühstück ab 9 Uhr im Kir-
meszelt, ab 11 Uhr Frühschoppen. Live Musik ab 18 Uhr mit der Band 
Switch On. An allen Tagen erwartet Sie ein buntes Kirmestreiben, die 
Schausteller mit bieten mit Ihren Fahrgeschäften Kinderkarusell und 
Mambo Dance (Scheibenwischer) und Kirmesständen für jeden etwas. 
Für das leibliche Wohl ist an allen Kirmestagen bestens gesorgt. Die 
Vereinsgemeinschaft Kirmes, die Schausteller, der Ortsrat und der 
Ortsvorsteher freuen sich auf Ihren Besuch und heißen Sie herzlich 
willkommen auf der Kirmes in Nonnweiler. 
Günther Barth, Ortsvorsteher Hermann Dewes, stellv. OV 
 

Primstal 
Mitteilungen des Ortsvorstehers 
Wegekreuz in der Hohlstraße: Das Wegekreuz oben in der Hohl-
straße wurde kürzlich restauriert und neu bepflanzt. Vielen Dank dafür 
an unseren Förderverein Dorfentwicklung Primstal e.V.! 
Einladung zur Ideensammlung für ein gutes Leben im Alter: Wir 
laden herzlich zu einem offenen Treffen ein, um gemeinsam Ideen für 
Unterstützungsangebote rund ums Leben im Alter im eigenen Zuhause 
zu sammeln und weiterzuentwickeln. Alois Meyer hat sich hierzu be-
reits einige Gedanken gemacht und wird uns seine Überlegungen vor-
stellen. Wir möchten diese Anregungen gerne aufgreifen und gemein-
sam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern weiterdenken. Ge-
sucht sind Menschen, die sich vorstellen können, sich in geringem 
Umfang zu engagieren oder einfach ihre Ideen einbringen möchten. 
Das Treffen findet statt jetzt am Mittwoch, 11. Juni um 18:30 Uhr im Haus 
der Vereine in Primstal. Herzliche Einladung an alle Interessierten! 
Jonas Reiter, Ortsvorsteher Franz Josef Koch, stellv. OV 
 

Schwarzenbach 
Mitteilung des Ortsvorstehers 
Vom 18.-20.7. findet unsere diesjährige Kirmes statt. Wie in jedem Jahr 
bieten unsere Vereine neben einem bunten Rahmenprogramm sonn-
tags ein Mittagessen an. Es gibt Spießbraten mit hausgemachten Sa-
laten zu einem Preis von 8,50 €. Unsere Vereine werden ab kommen-
der Woche im Ort unterwegs sein, um die Essensmarken zu verkaufen.  
Manfred Bock, Ortsvorsteher Jaqueline Walter, stellv. OV 
 
Öffentliche Bekanntmachung  
einer Sitzung des Ortsrates Schwarzenbach 
Am Dienstag, 17.06.2025 um 18:00 Uhr, findet eine Sitzung des Orts -
rates Schwarzenbach im Jugendtreff Schwarzenbach, Höhenstraße 47, 
OT Schwarzenbach, 66620 Nonnweiler statt. 
Tagesordnung: – Öffentlicher Teil – 
1. Eröffnung der Sitzung 
2. Anfrage zur Durchführung einer Rallye u.a. im Ortsteil Schwarzen-

bach (Feldwege) 
3. Mitteilungen und Anfragen 
– Nichtöffentlicher Teil – 
4. Mitteilungen und Anfragen 
Schwarzenbach, 06.06.2025 Manfred Bock, Ortsvorsteher 

Hinweis: Gemäß § 27 a des Saarländischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (SVwVfG) vom 15.12.1976 sollen vorgeschriebene Be-
kanntmachungen zusätzlich und ergänzend im Internet veröffent-
licht werden. Hierzu wird der Inhalt des vorstehenden Bekanntma-
chungstextes (einschließlich dieses Hinweises) zusätzlich auf der 
Homepage der Gemeinde Nonnweiler 

www.nonnweiler.de/Bekanntmachungen 
zugänglich gemacht und damit die Kenntnisnahme erleichtert. 
 

Sitzerath 
Mitteilung der Ortsvorsteherin 
Einladung für unsere Seniorinnen und Senioren: Ich möchte Sie, 
auch im Namen des Ortsrates, herzlich zu unserem Seniorentag ein-
laden. Dieser findet am Sonntag, 15. Juni 2025, ab 14.30 Uhr in der 
Benkelberghalle statt. Eingeladen sind Mitbürgerinnen und Mitbürger 
mit Partner/in, die in diesem Jahr das 65. Lebensjahr vollenden. Die 
Feier beginnen wir mit einer Andacht, die von Pastor Wilhelm Reichardt 
gehalten und vom Kath. Kirchenchor Cäcilia mitgestaltet wird. Für die 
weitere Unterhaltung sorgen der Theaterverein „Siezert“ mit einem 
Sketch und der Männergesangverein mit Gesang.  
Am Ende des Tages wird ein Abendessen serviert. Die Bewirtung mit 
Kaffee, Kuchen und dem Abendessen liegt in den Händen der Kath. 
Frauengemeinschaft Sitzerath. 
Lieselene Scherer, Ortsvorsteherin Volker Paulus, stellv. OV 

Niederschrift 
Sitzung des Ortsrates Sitzerath 
Sitzungstermin: Dienstag, 13.05.2025; Sitzungsbeginn: 18:30 Uhr;  
Sitzungsende: 20:10 Uhr; Ort, Raum: im Versammlungssaal der 
 Benkelberghalle, Im Unterdorf 28 b, OT Sitzerath, 66620 Nonnweiler 
Anwesende: Vorsitz: Scherer, Lieselene. Mitglieder: Barth, Petra;  
Marmitt-Glass, Sabine; Müller, Siegfried; Paulus, Martin; Paulus, Volker; 
Petit, Dierk; Schmitt, Stefan. Verwaltungsmitarbeiter: Martin, Jörg  
Abwesende: Mitglieder: Schmitt, Anna (entschuldigt) 
Tagesordnung: – Öffentlicher Teil – 
1. Eröffnung der Sitzung 
2. Fremdwasserentflechtung; hier: Planungs- und Ausführungsstand 

1. Abschnitt „Im Oberdorf“ und  Planungsstand 2. Abschnitt „Prälat-
Faber-Straße“ 

3. Baugebiet „Hintere Anwand“; hier: Vorstellung der Planung 
4. Photovoltaik Freiflächenanlagen; hier: Vorstellung des Konzeptes 

für den Ortsteil Sitzerath 
5. Mitteilungen und Anfragen 
Beratung und Beschlussfassung: – Öffentlicher Teil – 
1. Eröffnung der Sitzung 
Die Ortsvorsteherin eröffnet als Vorsitzende die Sitzung des Ortsrates 
und begrüßt die anwesenden Ortsratsmitglieder und die anwesenden 
Bürger. Sie stellt fest, dass Ort und Zeit der Sitzung im Amtlichen Be-
kanntmachungsblatt der Gemeinde Nr. 19 vom 08.05.2025 veröffent-
licht wurden und der Ortsrat nach ordnungsgemäßer Einladung in be-
schlussfähiger Zahl erschienen ist. Gegen Form und Frist der Einla-
dung werden keine Bedenken erhoben. 
2. Fremdwasserentflechtung; hier: Planungs- und Ausführungs-

stand 1. Abschnitt „Im Oberdorf“ und  Planungsstand 2. Abschnitt 
„Prälat-Faber-Straße“ 

Sachverhalt: Der Bauamtsleiter informierte den Ortsrat über den 
 aktuellen Planungs- und Ausführungsstand der Fremdwasserentflech-
tung im Ortsteil Sitzerath in den Straßen „Im Unterdorf“ und „Prälat-
Faber-Straße“. Er erläuterte die Notwendigkeit der Maßnahmen, da 
 ältere Kanäle und Leitungen teilweise undicht sind und dadurch Fremd-
wasser wir Grund- und Regenwasser in die Abwasserkanäle gelangt. 
Die Gemeinde Nonnweiler hat Ingenieurleistungen zur Optimierung 
der Kanalführung vergeben, um gezielt Maßnahmen zur Entlastung der 
Kläranlagen und zur Verbesserung der Abwasserreinigung umzuset-
zen. Die wichtigen Maßnahmen sind die Sanierung und Abdichtung 
beschädigter Kanäle, die Trennung von Schmutz- und Regenwasser. 
Die Umsetzung der Maßnahmen soll schrittweise erfolgen. Der Bau-
amtsleiter stellte den aktuellen Zeitplan vor und betonte die Bedeutung 
einer nachhaltigen Lösung für die Wasserwirtschaft der Gemeinde. 
Die vorgestellten Maßnahmen zur Fremdwasserentflechtung in Sitze-
rath in den Straßen „Im Oberdorf“ und der „Prälat-Faber-Straße“ wer-
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den zustimmend zur Kenntnis genommen. Der Ortsrat spricht sich für 
eine zeitnahe Umsetzung der Maßnahmen aus.  
3. Baugebiet „Hintere Anwand“; hier: Vorstellung der Planung 
Sachverhalt: Die Erschließung des neuen Bebauungsgebietes „Hintere 
Anwand“ stellt eine zentrale Investition für Sitzerath dar, um bauwilligen 
jungen Familien die Möglichkeit zu bieten, Wohnraum zu schaffen. Der 
Bauamtsleiter informierte ausführlich über die geplante Erschließung 
des Baugebiets „Hintere Anwand“. Da sich die Rahmenbedingungen 
seit dem ursprünglichen Bebauungsplan aus dem Jahr 2018 verändert 
haben, hinsichtlich des Lärmschutzes, der Erschließung und der Wohn-
kontingente, wird das bisherige Verfahren beendet und eine neue Pla-
nung parallel zur Teiländerung des Flächennutzungsplans eingeleitet. 
Mit dem neuen Bebauungsplan sollen zehn Wohnbaugrundstücke aus-
gewiesen werden. Durch die Aufhebung des bestehenden Aufstel-
lungsbeschlusses aus 2018, wird die Neuausrichtung der Planung er-
möglicht. Im Beschluss eines neuen Aufstellungsbeschlusses, werden 
die aktuellen Rahmenbedingungen berücksichtigt. Durch die Vertrags-
unterzeichnung der Sondervereinbarung mit dem FSV werden spezi-
fische Regelungen des Lärmschutzes festgelegt. 
Die vorgestellten Maßnahmen werden vom Ortsrat zur Kenntnis ge-
nommen. Die Gemeindeverwaltung wird gebeten die weiteren Planun-
gen in Auftrag zu geben.  
4. Photovoltaik Freiflächenanlagen; hier: Vorstellung des Konzep-

tes für den Ortsteil Sitzerath 
Sachverhalt: Im Dezember 2023 wurde das Ingenieurbüro Kern Plan 
damit beauftragt, ein Konzept für die Errichtung von Freiflächen-Photo -
voltaikanlagen im Ortsteil Sitzerath zu entwickeln. Ziel dieses Konzep-
tes ist es, eine strategische Grundlage für zukünftige Entscheidungen 
zu schaffen, indem nachvollziehbare Kriterien für die Eignung von 
 Flächen festgelegt werden. In einer ersten Phase wurden alle „abso -
luten“ Restriktionen und Einschränkungen ermittelt, um festzustellen, 
wo die Errichtung solcher Anlagen ausgeschlossen ist. Dazu zählen 
unter anderem Naturschutzgebiete und geschützte Landschaften, die 
aus ökologischen Gründen nicht bebaut werden dürfen, sowie Sied-
lungsflächen und Wohngebiete, um die Lebensqualität der Anwohner 
nicht zu beeinträchtigen. 
Der Ortsrat hat das Konzept zur Kenntnis genommen, während der 
Bauamtsleiter über den aktuellen Stand der Restriktionsprüfung und 
die nächsten möglichen Schritte informierte. 
5. Mitteilungen und Anfragen 
Mitteilungen und Anfragen: 
 Vollsperrung der L365 zwischen Sitzerath und Bierfeld 

Nach einer zweimonatigen Sperrung nähert sich die Wiedereröff-
nung der Landstraße L365 ihrem Abschluss. Wie der EVS mitteilte, 
sind die Arbeiten nahezu angeschlossen, sodass die Freigabe der 
Strecke in der letzten Maiwoche erfolgen kann. 

 Anschaffung eines Wickeltisches in der Behindertentoilette des Fo-
rums  

 Aufstellung von Hundetoiletten mit Beutelspender 
 Planung und Gestaltung der Freizeitanlage „Grillhütte“ 
 Gesprächstermin zur Ausschreibung und Anschaffung des Lösch-

fahrzeuges für den Löschbezirk Sitzerath 
Behindertentoilette Forum – Sichtschutz am Fenster 

Lieselene Scherer, Ortsvorsteherin    
 
 

 

 

Lbz. Bierfeld 
Praktische Übung am Sonntag, 15.6., 9 Uhr. Jannik Feid, Lbzf 
 
Jugendfeuerwehr Bierfeld 
Praktische Übung zusammen mit der JFW Sitzerath am Freitag, 13.6., 
um 18 Uhr in Sitzerath. Tommy Schneider, Jugendbetreuer  
Feuerwehr Braunshausen  
Nächste Übung am Samstag, 14. Juni, 18 Uhr. U. Haubert, Lbzf  
 
Freiw. Feuerwehr Lbz. Kastel 
Übung: Sonntag, 15.6., 8 Uhr. Björn Schorr, Lbzf 
 
Jugendfeuerwehr Lbz. Kastel 
Übung: Montag, 16.6. – Treffen um 17.15 Uhr. 
 
Lbz. Nonnweiler 
Sonntag, 15.6., 9 Uhr: Übung.   Michael Kohl, Lbzf 
 
LBZ Otzenhausen  
Sonntag, 15.6., 8:45 Uhr: Übung.                                      M. Bytzek, Lbzf 

Feuerwehr Primstal  
15.6.: Übung um 6.30 Uhr im Gerätehaus, anschließend Festbesucher 

Bergweiler/Sotzweiler. 
18.6.: Aufbau für den Familientag, Treffen um 17 Uhr am Gerätehaus. 
19.6.: Familientag für alle aktiven Kameraden, die Kameraden der Alters -

bateilung sowie die Jugendwehrmitglieder mitsamt deren Fami-
lien. Natürlich sind auch unsere fördernden Mitglieder und die 
 Familien der Löschfüchste herzlich eingeladen. Hier bitte ich wie 
in den letzten Jahren wieder um rege Mithilfe. 

20.6.: Abbau Familientag ab 10 Uhr. Vor allem beim Abbau bitte ich um 
tatkräftige Mithilfe aller Feuerwehrangehöriger. 

21. oder 22.6.: Festbesuch in Züsch/Neuhütten 
Th. Gläser, Löschbezirksführer 

LBZ Schwarzenbach  
Sonntag, 15.6., 9 Uhr: Übung.  
Donnerstag, 19.6., 8 Uhr: Spießbraten.                              Th. Fries, Lbzf 
 
 
 

 
Neue Vhs-Kursleitung: Nadja Nels, Tel./WhatsApp: 0151-28878200, 
vhsnonnweiler@gmail.com, facebook: Volkshochschule Nonnweiler 
Die NEUEN KURSE der Vhs Nonnweiler sind unter www.kvhs-wnd.de 
einsehbar. Bitte anmelden. 
 
 
 
 
 

 
Pfarreiengemeinschaft Nonnweiler 
Bierfeld – Braunshausen – Kastel – Nonnweiler – Otzenhausen – 
Primstal – Sitzerath – Schwarzenbach 
Gottesdienstordnung vom 14.6. – 22.6.25 
Samstag, 14.6., 14 Uhr, Nonnweiler: Taufe des Kindes Luke Conrad 
17.30 Uhr, Braunshausen: Heilige Messe; f. Leb. u Verst. der Pfarreien -
gem.; Lektorin: Jutta Weiler; Kommunionspender: Guido Maring  
19 Uhr, Primstal: Wortgottesfeier mit Kommunionausteilung; Lektorin: 
Anja Horn; Kommunionspenderin: Steffi Koch  
Sonntag, 15.6., 9 Uhr, Bierfeld: Heilige Messe; f. Leb. u Verst. der 
Pfarreien gem.; Lektorin: Petra Blatt; Kommunionspenderin: Annika Blatt  
10.30 Uhr, Otzenhausen: Heilige Messe; f. + Anita u. Helmut Walter; 
Lektorin: Ivonne Rimlinger; Kommunionspender: Florian Schröder 

Kirchen

Kreisvolkshochschule – 
Außenstelle Nonnweilervhs

 Ende des amtlichen Teiles 
Nichtamtliche Mitteilungen

Feuerwehren

9

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Nonnweiler Jahrgang 52 · Nummer 24 · 12.06.2025

EILIGE ANZEIGEN: 068 73/6699-0

Geänderter Redaktions- 
und Anzeigenschluss… 

… für die Ausgabe Nr. 25 ist am 

Freitag, 13. Juni, 12.00 Uhr.



14.30 Uhr, Sitzerath: Seniorennachmittag in der Benkelberghalle, mit-
gestaltet vom Kirchenchor 
Dienstag, 17.6., 8 Uhr, Sitzerath: Frühschicht 
18 Uhr, Schwarzenbach: Infoveranstaltung der Mitarbeiter des Kirchen -
gemeindeverbandes im Kolpinghaus 
19.30 Uhr, Tholey: Gottesdienst „Atempause“ im Abteigarten; Thema: 
Gottes Spuren im Alltag  
Mittwoch, 18.6., 9 Uhr, Otzenhausen: 
Wortgottesdienst der Kath. Frauengemeinschaft im Pfarrheim  
19 Uhr, Otzenhausen: Heilige Messe zum Fronleichnamsfest; Lektor 
u. Kommunionspender: Jannik Clemann  
Donnerstag, 19.06., Fronleichnam, 9.30 Uhr, Kastel: Heilige Messe 
auf dem Marktplatz mitgest. von den Kirchenchören Kastel u. Sitzerath 
u. einem Ensemble der Pfarrkapelle Primstal; anschl. Fronleichnams-
prozession; Lektoren: Gabriele Koster, Gudrun Frank, Attila Szeidler; 
Kommunionspenderin: Heike Fries 
Samstag, 21.6., 17.30 Uhr, Sitzerath: Wortgottesfeier mit Kommunion -
austeilung; Lektorin u. Kommunionspenderin:  Annika Blatt 
19 Uhr, Kastel: Heilige Messe; f. Leb. u. Verst. der Frauengem.; Lektorin: 
Agnes Szeidler; Kommunionspenderin: Simone Jung 
Sonntag, 22.6., 9 Uhr, Schwarzenbach: Hl. Messe; f. + Anita Zenner 
best. vom Frauenkreis; f. + Beate Rausch best. vom Frauenkreis; f. + 
Josef, Katharina u. Johanna Schön; f. + Helga, Reinhold u. Ingolf Straub; 
f. + Anni Klein; f. + Geschwister Maria Meng u. Elfriede Hub; f. Verst. der 
Fam. Ostermann-Welker; f. + Karl-Heinz Welker; f. +Oranda Lippenber-
ger; f. nach Meinung; Lektorin u. Kommunionspenderin: Katja Bock 
10.30 Uhr, Nonnweiler: Heilige Messe zur Kirmes, mitgest. von der Kol-
pingkapelle Nonnweiler-Bierfeld; f. + Ehel. Regina u. Wilhelm Lauer;  
f. + Geschwister Erich Lauer u. Karla Wagner u. verst. Angeh.; f. + Wer-
ner Meurisch; f. + Bernhard Giebel; Lektorin u. Kommunionspenderin: 
Helga Barth 
14.30 Uhr, Kastel: Taufe der Kinder Hock Inga Linn u. Sanna Liv  
Altardienst: Sitzerath – 21.6. – Gruppe 2 
Fronleichnamsfest für die Pfarreiengemeinschaft: In diesem Jahr 
findet das gemeinsame Fronleichnamsfest am 19.6. in Kastel statt. Wir 
beginnen um 9.30 Uhr mit einem Festhochamt auf dem Marktplatz mit-
gestaltet von den Kirchenchören Kastel u. Sitzerath u. einem Ensemble 
der Pfarrkapelle Primstal. Im Anschluss beginnt die Prozession mit 
 folgendem Ablauf: 1. Station beim Pflegedienstes Junker, 2. Station Se-
niorenheim „Haus Petersberg“, 3. Station und somit Abschluss in der 
Kirche mit Spendung des Schlusssegen. Gerne können Sie sich für 
Blumenspenden (Blumenblüten) oder aber auch für Mithilfe bei der 
Blumen-Teppich-Gestaltung bei Frau Heike Fries, Tel. 73/7979, melden.  
Gottesdienst Atempause: Herzliche Einladung an alle zum Gottes-
dienst „Atempause - Gottesdienst mal anders“ am 17. Juni um 19:30 Uhr 
im Abteigarten in Tholey – Thema „Gottes Spuren im Alltag“. 
Die Kath. öffentl. Bücherei Primstal: 
Die Bücherei ist mittwochs von 16-18 Uhr geöffnet! 
Krabbelgruppe Primstal: Dienstags von 15.30-17 Uhr in der kleinen 
Turnhalle. Wir freuen uns über Neuanmeldungen, ihr/e Kind/er ist/sind 
uns herzlich willkommen. Ansprechpartner: Katharina Liersch, 0170-
3090352, u. Anna Gläser, 0151-52414421. 
Dienstag, 17.6. und Freitag, 20.6. sind die Pfarrbüros geschlossen! 
ÖFFNUNGSZEITEN: 
Pfarrbüro Primstal:  Montag 10-12 Uhr, Mittwoch 17-18 Uhr  
Pfarrbüro Nonnweiler:  Dienstag 17-18 Uhr, Freitag 10-12 Uhr 
Kontaktdaten Pfarrbüro: 
Pfarrbüro Primstal: Tel. 06875-229, kath.pfarrei.primstal@t-online.de 
Pfarrbüro Nonnweiler: Tel. 06873-284, pfarrei.st.hubertus@web.de 
Kontakte pastorales Team: 
Patrik Krutten, Pastor: 06875-229, patrik.krutten@bistum-trier.de 
Wilhelm Reichardt, Kooperator: 
0151-54753385, wilhelm.reichardt@bistum-trier.de  
Evelyn Finkler, Gemeindereferentin:  
0151-53797893 oder 06875-7009167, evelyn.finkler@bistum-trier.de 
 
Ev. Hoffnungsgemeinde Nahe-Hochwald 
Am Kirchplatz 4, 55765 Birkenfeld, Tel. 06782-8674920 (zentrale Nr)  
hoffnungsgemeinde@ekir.de · www.hoffnungsgemeinde-nahe-hochwald.de 
Samstag, 14.6.: Familienkirche von 10.30 Uhr bis 12 Uhr in Birkenfeld 
Sonntag, 15.6.:  Gottesdienst mit Abendmahl um 9.30 Uhr in Ellweiler 
                           Gottesdienst um 10 Uhr in Niederbrombach 
                           Gottesdienst mit Abendmahl um 11 Uhr in Brücken 
Sonntag, 22.6.: Gottesdienst mit Abendmahl um 11 Uhr in Bosen 

Öffnungszeiten Gemeindebüro Nohfelden, An der Schloßmühle 7a: 
Silke Zwetsch, Tel. 06782-8674923  
Montag-Freitag, 9 bis 11:30 Uhr, zusätzlich mittwochs 14 bis 16 Uhr 
Pfarrerinnen der evang. Hoffnungsgemeinde: 
Pfarrerin Jennifer Breuer, jennifer.breuer@ekir.de 
0170/1578241 oder 06782/9888344 
Pfarrerin Daniela Börger, daniela.boerger@ekir.de 
06825 9703404 oder Mobil 0171-9979028 
 
Evang. Kirchengemeinde Hermeskeil-Züsch 
Informationen auch auf unserer Homepage unter: www.ekhz.de 
Donnerstag, 12.6., 18 Uhr:  
Presbyteriumssitzung im Dietrich-Bonhoeffer-Haus Hermeskeil 
Freitag, 13.6., 19:30 Uhr: Chor im Dietrich-Bonhoeffer-Haus Hermeskeil 
Sonntag, 15.6., Trinitatis, 10 Uhr: 
Abendmahlgottesdienst in der Ev. Kirche Hermeskeil 
Wochenspruch: Ich wünsche euch allen die Gnade, die der Herr Jesus 
Christus gewährt. Ich wünsche euch die Liebe, die Gott schenkt, und 
die Gemeinschaft, die der Heilige Geist bewirkt. (2. Korinther 13, 13) 

 
 
 
 
 

 
AWO-Ortsverein Nonnweiler  
Am 16. Juni findet im Mehrgenerationenhaus in Nonnweiler eine Info-
Veranstaltung zum den Themen "Patientenverfügung", "Vorsorgevoll-
macht" statt. Der AWO-Ortsverein lädt alle interessierten Mitbürgerin-
nen und Mitbürger ein. 
 

Braunshausen 

Musikverein Braunshausen 
Donnerstag, 12.6., 20 Uhr: Gesamtprobe im Bürgerhaus. 
 
Seniorenverein Braunshausen 
Unser nächstes Treffen findet am Dienstag, 17. Juni, um 15 Uhr im Frei-
hof in Schwarzenbach statt. Gäste sind herzlich willkommen. 
 

Kastel 

Sing Family Kastel 
Mittwochs, 19 Uhr: Probe im Castellum. Wer gerne singt, kann jederzeit 
vorbeikommen und mitsingen. Wir freuen uns auf neue Sänger*innen. 
 

Nonnweiler 

Kolping-Kapelle Nonnweiler/Bierfeld 
Proben: Mittwoch, 20 Uhr in Neuhütten und Freitag, 19:30 Uhr in Bierfeld. 
Jugendwerbetag am Sonntag, 15.6., 10 Uhr im Bürgerhaus Braunshausen. 
 

Otzenhausen 

Kath. Frauengemeinschaft Otzenhausen  
Am Mittwoch, 18.6., findet um 9 Uhr im Pfarrheim wieder ein Wortgottes -
dienst mit anschl. Frühstück statt. Wir freuen uns über rege Teilnahme. 
 

Primstal 

Feuerwehr Primstal 
An Fronleichnam, 19.6., findet unser Familientag im Allerswald statt. 
Hierzu laden wir alle aktiven Kameraden, Jugendfeuerwehrangehörige, 
Kameraden der Altersabteilung sowie Löschfüchse samt ihren Familien 
herzlich ein. Natürlich ergeht auch an unsere fördernden Mitglieder wie 
jedes Jahr eine herzliche Einladung. Nach der klassischen Erbsen-
suppe gibt es Kaffee und Kuchen. Abends bieten wir Bratwürste und 
Schwenker an. Für das leibliche Wohl ist also bestens gesorgt. Über 
ihr Kommen würden wir uns freuen! Bei schlechtem Wetter findet der 
Familientag im Gerätehaus statt. Th. Gläser, Löschbezirksführer 

Vereine
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Ski- und Wanderfreunde Krummstiefel 
Am 19.6. treffen wir uns um 9 Uhr an der Apotheke Primstal zur Abfahrt 
nach Eisen. Dort nehmen wir an der IVV-Wanderung (6, 11 oder 20 km) teil. 
Am 14.6. fährt der Bus zur Vereinsfahrt nach Saarburg ab 8 Uhr an den 
üblichen Haltestellen. 
 
VfL Primstal 
Aufruf zur Mithilfe im Sportlerheim des VfL Primstal! Liebe Mitglieder 
und Freunde des VfL, da wir aktuell keine feste Besetzung für das Club-
heim haben, müssen wir die Dienste im Sportlerheim vorübergehend 
in Eigenverantwortung organisieren. Hierfür suchen wir Mitglieder und 
freiwillige Helferinnen und Helfer, die bereit sind, an Spieltagen und bei 
Veranstaltungen Theken- und Küchendienste zu übernehmen. 
Wenn Sie den VfL unterstützen möchten, freuen wir uns über Ihre 
Rückmeldung. Melden Sie sich gerne bei Sabrina Feit oder einem an-
deren Vorstandsmitglied. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 

Schwarzenbach 

Pfarrkapelle Schwarzenbach e.V. 
Sonntag, 15.6., 9 Uhr: Treffpunkt Bürgerhaus Braunshausen (Werbever-
anstaltung für neue Musiker; Poloshirt); 13:45 Uhr: Treffpunkt Kolping-
haus (Auftritt in Freisen; Poloshirt) 
Montag, 16.6., 20 Uhr: Probe im Kolpinghaus. 
 
Sing- und Tanznachmittag Schwarzenbach  
Wir laden alle ein zu unserem Sing- und Tanznachmittag mit Thomas 
und Hartmut, im Kolpinghaus am 25.6. ab 15 Uhr. Anmeldungen bis 
23.6. bei Heike, Tel. 247, und Monika, Tel. 1559. 
 
 
 
 
 

Central-Filmtheater Nonnweiler 
Da das komplette Kinoprogramm bei Redaktionsschluss noch nicht 
feststand, ersehen Sie es bitte unter: www.ct-kino-nonnweiler.de  
„WE LIVE IN TIME“ 
Der besondere Film! Dienstag, 17.6., u. Mittwoch, 18.6., 19.30 Uhr. 
Vorgesehen sind: 
Im Nachmittagsprogramm: Disneys „LILO & STITCH“ 
Abends: „FINAL DESTINATION: BLOODLINES“ und  

„MISSION IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING“ 

 
 
 
  

 
Herzsport-Verein Hermeskeil (https://herzsport.net) 
Präventions- u. Rehabilitationssport unter ärztl. Aufsicht. Ort: Turn-
halle BBS, Geschwister-Scholl-Weg, Hermeskeil. Infos: Homepage! 
Montag, 16.6., 17:30 Uhr: Präventionsgruppe; 18:30 Uhr: Übungsgruppe 
Dienstag, 17.6., 18 u. 19 Uhr: Kurs „Reha-Sport Orthopädie“  
Freitag, 20.6.: beweglicher Ferientag, HALLE GESCHLOSSEN 
 
NACHTRAG: 

Feuerwehrzweckverband St. Wendeler Land 
Am 16.06.2025 findet um 09:00 Uhr eine Verbandsversammlung des 
Feuerwehrzweckverbandes St. Wendeler Land im Rathaus Namborn 
statt. Tagesordnung a) öffentlich 1. Eröffnung und Festlegung der 
 Tagesordnung, 2. Genehmigung der Niederschriften vom 25.02.2025 
und 08.05.2025, 3. Ausschreibung Bekleidung für die kreisangehörigen 
Wehren, 4. Prüfung der Mess- und Warngeräte nach DGUV, 5. Ver -
schiedenes b) nicht öffentlich: 6. Personalangelegenheiten 

Der Verbandsvorsteher: 
 Dr. Franz Josef Barth 
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Polizeiinspektion Nordsaarland 
Hermann-Löns-Straße 9 
66687 Wadern                                   (06871) 90010 
Polizeiposten Nonnweiler 
Trierer Straße 9 
66620 Nonnweiler                             (06873) 91900 
Kran ken häu ser: 
Kran ken haus St. Wen del-Ottweiler (06851) 59-01 
Kran ken haus Her mes keil                (06503) 81-0 
Kran ken haus Bir ken feld/Na he        (06782) 180 
Kran ken trans por te:                        (0681) 19222 
Roth GmbH                                       (06873) 7575 
Wag ner                                              (06873) 6288 
Giftzentrale                                      (06131) 19240 
Pfarr äm ter: 
Kath. Pfarr amt Brauns hau sen – 
Kas tel – Prims tal                              (06875) 229 
Kath. Pfarr amt Nonn wei ler – 
Bierfeld – Ot zen hau sen – 
Schwarzenbach – Sit zer ath            (06873) 284 
Evangelische Hoffnungsgemeinde 
Nahe-Hochwald                                (06782) 8674920 
Evang. Pfarr amt Bierfeld, Braunshausen, 
Kastel, Mariahütte, Nonnweiler, Otzenhausen, 
Primstal, Sitzerath                            (06503) 8639 
Krebsinformationsdienst:  (0800) 4203040 
Be ra tungs stel le für Er zie hungs-, Ehe- und  
Le bens fra gen des Bis tums Trier         (06851) 4927 
Kri sen te le fon Kreisjugendamt St. Wendel 
für Kinder, Jugendliche und Eltern: 
(Tag und Nacht)                                (0172)  6839078 
Deutscher Kinderschutzbund KV St. Wendel e.V. 
(0171) 8303496 und (0175) 7153140 
Projekt UFER – Dt. Kinderschutzbund LV Saarland 
Ehrenamtliche Unterstützung für Familien mit Kindern 
von 0 bis 6 Jahren.             Ulla Maas (0151) 67590641 
Ehrenamtl. Unterstütz. f. ältere, alleinst. Menschen 
…Paten mit Herz (06851) 59-2004 o. (0171) 3086494 
Sozialer- u. Behindertenfahrdienst   (06851) 939680 
Familienberatungsstelle idee.on 
(06873) 668290 und (0170) 5748043 
Pflegestützpunkt Nonnweiler im MGH 
                                                           (06873) 660-73 
Ar bei ter wohl fahrt Kreis St. Wen del, 
Am bu lan ter Pfle ge dienst:              (06851) 9353-16 
Ca ri tas-Pfle ge dienst Tholey          (06853) 96119-0 
Christ l. Hos piz hil fe St. Wen del       (06851) 869701 
                                                           und 869702 
Amb. Pflegedienst und Tagespflege 
Ar min Jun ker, Kas tel                       (06873) 6156 
Familienpflegedienst Annika Koch  (06852) 4859928 
Betreuungs- und Entlastungsangebot in der Häuslichkeit 
Christiane Trattnig                            (06873) 7237 
Betreuungs- und Entlastungsdienst 
Annika Koch                                      (06852) 4859930 
ener gis-Netzgesellschaft mbH 
Stö rungs dienst Strom (24 h)            (0681) 9069-2611 
Stö rungs dienst Erd gas (24 h)          (0681) 9069-2610 
Forst re vier Nonnweiler/Eisen:     (0160) 96314609 
Revier Naturpark/Privatwaldberatung 
E-Mail: t.hans@sfl.saarland.de         (0160) 96314609 
Tier schutzverein Nonnweiler        (06873) 6957 
Tier schutzhotline                           (0681) 99784530 
Tier ärzt li che Pra xis Dr. En gels mann 
Prims tal, Bergstr. 25                    (06875) 93827    1828 

 Be reit schafts dienst 
Bau hof und Was ser werk 

Wäh rend der Dienst zeit (Mon tag – Frei tag): 
Bau hof Nonn wei ler . . . . . . . . . (06873)  668244 
Was ser werk . . . . . . . . . . . . . . . (06873)    66029 
nach Dienst schluss: 
Telefon (0171) 6 5379 25

Gesundheitsdienst 
Gem.-Praxis Dr. Laila El Masri/Dr. Stephan Gerdelmann 
Primstal, Hauptstraße 27, Telefon (06875) 1666 
Gem.-Praxis Frey, Sötern, Telefon (06852) 360 
Urologische Praxis Hosseini 
Haus d. Gesundheit, Nonnweiler, Tel. (06873) 91091 
Gemeinschaftspraxis Herzog 
Nonnweiler, Am Hammerberg 11, Telefon (06873) 91151 
Dr. Thomas Offermann/Dr. Christof Schneider 
Nonnweiler, Hammerberg 3, Telefon (06873) 7727 
Ihr Hausarzt MVZ Primstal 
Primstal, Hauptstraße 45, Telefon (06875) 937301 
Hausarzt-Zweigpraxis Dr. Bernhard Steines 
Sitzerath, Im Unterdorf 32, Telefon (06852) 92121 
Zahnarzt Dr. Reto Müller 
Nonnweiler, Am Hammerberg 1a, Telefon (06873) 544 
Zahnarzt Michael Rupp 
Primstal, Hauptstraße 26, Telefon (06875) 7911 
Apotheke in Nonnweiler: Telefon (06873) 240 
Apotheke in Primstal: Telefon (06875) 688 
Sanitätshaus 
Am Hammerberg 3, Nonnweiler, Telefon (06873) 1475 
Heilpraktikerin Anette Colling 
Otzenhausen, Ringwallstr. 72, Telefon (06873) 992120 
Heilpraktiker Roland Meyer Nonnweiler, 
Drosselweg, Haus Paracelsus, Telefon (06873) 91097 
Heilpraktikerin Martina Kronenberger 
Nonnweiler, Eschenweg 4, Telefon (0176) 81234554 
Heilpraktikerin Elke Mehr 
Otzenhausen, Ringwallstr. 38a, Tel. (06873) 6698845 
Heilpraktikerin Ruth Gebel 
Braunshausen, Kasteler Str. 22a, Tel. (06873) 64418 
Heilpraktiker-Praxis Hell 
Primstal, In der Langenfeld 12, Tel. (06875) 7907836 
Logopädische Praxis Wortwechsel, Lisa & Anna Theobald 
Nonnweiler, Am Hammerberg 3, Tel. (06873) 3549795 
Naturheilpraxis Martina Kronenberger  
Eschenweg 4 , 66620 Nonnweiler, Tel. 0176-81234554  
Praxis für Logopädie & Lerntherapie Julia Georg 
Otzenhausen, Mariahütter Str. 1, Tel. (06873) 9922880 
Praxis für Psychotherapie Christa Freisberg 
Primstal, Mettnicher Str. 17, Telefon (06875) 9379972 
Phy sio the ra pie Flock, Kran ken gym., Mas sa ge, 
Lymphdr., Otzenh.,Bahnhofstr.47, Tel. (06873) 7190 
Krankengymn. Lymphdr. Massage Assheuer 
Primstal, Hauptstr. 26, Telefon (06875) 910863 
Podol. Behandlungen K.Wag ner 
Otzenhausen, Fliederweg 2, Telefon (06873) 896 
Kran ken gym nas tik und Mas sa ge pra xis 
Schnei der G. und Juhl ke D. 
Prims tal, Bir ken weg 13, Telefon (06875) 1206 
Med. Fuß pfle ge An drea Fink ler 
Prims tal, Bir ken weg 13, Telefon (06875) 1033 
Fußpflege/Fußmassage Theresia Janowski-Eifler 
Bierfeld, Auensbach 43, Telefon (06873) 992057 
Med. Fußpflege/Wellnessmassage Barbara Meter 
Bierfeld, Wendalinusstraße 13, Telefon (06873) 64489 
Med. Fußpflege Bettina Serwe 
Primstal, Primsstraße 12, Telefon (06875) 538 
Mobile Fußpflege, Monika Meter, (06873) 9928033 
Podologische Praxis Oksana Mayer 
Braunshausen, Hermann-Löns-Str. 9, Tel. (0176) 46546701 
Naturheilpraxis Martina M. Braun 
Primstal, Hauptstraße 26, Telefon (06875) 9378857 
Lemuria Movement, Yoga, Massage, A. Endres 
Nonnweiler, Ringstraße 10 a, Telefon (06873) 64099 
Tradit. Thai-Massage Lakkhana Schommer 
Nonnweiler, Am Zoll 11, Telefon (06873) 669062 
Rung Aroon Thaimassage  
Gusenburger Weg 16, Bierfeld, Tel. (06873) 6690542 
Fußpfl., Welln.-mass., Körper- u. Hautpfl. Simone Zarth 
Primstal, Hauptstraße 11, Telefon (06875) 9108670 
Fuß- u. Hautpfl., Welln.-mass., Susanna Colling 
Otzenhausen, Keltenweg 15, Tel. (06873) 8324569 
Praxis für Lebensenergie Ramona Ruf 
Schwarzenbach, Telefon (06873) 9927740 
Entspannungspäd./Heilpraktik. f. Psychotherapie K. Müller 
Sitzerath, Telefon (06873) 569 
Annika Koch – Hochwaldstr. 25, 66620 Otzenhausen  
Familienpflegedienst Annika Koch 06873/6679857 
Betreuungs & Entlastungsdienst A. Koch 06873/6679859 
  

Abfall-Info 
Auskunft und Reklamationen: 
Abfall- und Wertstoffberatung 
der Gemeinde Nonn wei ler . . . . (06873)      660-0 
Restmüll, Biomüll, Sperrmüll: 
EVS-Kunden-Center . . . . . . . . . . (0681)   5000555 
www.evs.de 
Abfuhruntern. PreZero Service GmbH (0800)  8866666 
Gelbe und Blaue Tonne: 
Firma Jakob Becker . . . . . . Info (0800)   7236661

Abfall-Info 
Öffnungszeiten der Deponie und der  
Grüngutsammelstelle in Kastel ab April 2025  
(Tel. 06873-64190): 
Montag - Freitag von 8:00-16:15 Uhr 
Samstags            von 8:00-11:45 Uhr 
Jahreskarten im Rathaus erhältlich. 

Gebühren – Grüngutsammelstelle: 
Kleinstmengen bis 140 Liter                   1,50 € 
Mengen bis weniger als 1.000 Liter       3,00 € 
Mengen über 1.000 Liter je m³               7,00 € 
Jahreskarte (im Rathaus erhältlich)    35,00 € 

In den EVS Wertstoffzentren können fast alle  
verwertbaren Abfälle, die nicht in die Hausmülltonne 
gehören und sortiert sind, entsorgt werden. 
Aktuelle Gebühren unter https://www.evs.de/abfall/ 
abfallabfuhr/abfallgebuehren. 

EVS-Wertstoff-Zentren in unserer Nähe: 
Wadern-Dagstuhl, Buttnicher Str. 6 
Mo, Di, Do, Fr 12-16.45 Uhr, Mi 10-16.45 Uhr, 
Sa 8-13.45 Uhr, Telefon (06871) 507340 
Tholey-Hasborn, Industriestr. 14 
Mo, Di, Do, Fr 9-15.45 Uhr, Mi 14-17.45 Uhr, 
Sa 8-13.45 Uhr, Telefon (06853) 8540750 
Nohfelden-Wolfersweiler, St. Wendeler Str., ab 01.12.: 
MO    GESCHLOSSEN,  
DI      9.00 - 12.00 Uhr     13.00 - 15.45 Uhr  
MI      9.00 - 12.00 Uhr     13.00 - 15.45 Uhr  
DO     April - Okt.              12.00 - 17.45 Uhr 
         Nov. - März             11.00 - 16.45 Uhr 
FR     9.00 - 12.00 Uhr     13.00 - 15.45 Uhr 
SA     8.00 - 14.45 Uhr  
Telefon (06852) 8090508 

BE REIT SCHAFTS DIENST 
ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST  
(inkl. Kinderärzte / Augenärzte / HNO-Ärzte) 
Sie erreichen den ärztlichen Bereitschafts-
dienst der Kassenärztlichen Vereinigung  
kostenlos unter der bundesweit einheitlichen 
Rufnummer 116117. 
Zusätzlich sind unsere Bereitschafts-
dienstpraxen für Sie geöffnet: 
Von Samstag, 8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr, 
an Feiertagen (inkl. Heiligabend / Silvester,  
an Rosenmontag sowie an Brückentagen)  
von 8.00 Uhr bis 8.00 Uhr am Folgetag. 

Ärztliche Bereitschaftsdienstpraxis  
St. Wendel: 
Im Marienkrankenhaus St. Wendel,  
Am Hirschberg 1, 66606 St. Wendel 

Kinder- und jugendärztliche  
Bereitschaftspraxis Kohlhof: 
In der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof,  
Klinikweg 1-5, 66539 Neunkirchen 
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ZAHNÄRZTLICHER NOTFALLDIENST 
(www.kvz-saarland.de) 
14./15.6.:  Dr. N. Schäfer, St. Wendel/Nieder -

kirchen, 06856/8500 

APOTHEKEN-NOTDIENSTBEREITSCHAFT 
(www.apothekennotdienste-saarland.de) 
14.6.:   Neue-Apotheke,  

Wadern, 06871/3081 
15.6. :  Linden-Apotheke,  

Losheim am See, 06872/3013 

TIERÄRZTLICHER NOTDIENST 
Tierklinik Elversberg, 06821/179494 
Den organisierten Kleintiernotdienst an 
Wochenenden und Feiertagen finden Sie 
unter www.tierarzt-saar.de


